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HÄNDELSTADT

Stadt Halle (Saale). 06100 Halle (Saale)

Landesdirektion Sachsen
09105 Chemnitz

Geschäftsbereich II
Stadtentwicklung und Umwelt

Ansprechpartner Herr Pleyer

Akz: 67.2.2.01/LuftVG/20-3

Hansering 15
06108 Halle (Saale)
Telefon: 0345221-4673
Telefax: 0345221-4667
E-Mail: umwelt@halle.de

Sprechzeiten:
Di. 9-12 Uhr und 13-18 Uhr
Do. 9-12 Uhr und 13-15 Uhr

Sie erreichen uns:
Straßenbahnlinien: 1, 2, 5,6, 10
Station: Joliot-Curie-Platz

18. September 2023

Stellungnahme der Stadt Halle (Saale) zur 15. Planänderung Start- und Landebahn
Süd mit Vorfeld des Flughafens Leipzig/Halle gemäß §§ 8 und 10 LuftVG i. V. m. §
73 Abs. 3a Satz 1 VwVfG
Ihr Zeichen: 32-0522/1054/10

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Schreiben vom 12.08.2020 hat die Flughafen Leipzig/Halle GmbH bei der zuständigen
Planfeststellungsbehörde, der Landesdirektion Sachsen, einen Antrag auf die 15. Planänderung
des Planfeststellungsbeschlusses für das Vorhaben „Ausbau des Verkehrsflughafens
Leipzig/Halle, Start- und Landebahn Süd mit Vorfeld" in der Fassung seiner Ergänzungen und
Änderungen gestellt. Geplant sind u. a. die Umgestaltung und Erweiterung des DHL-Vorfelds
(Vorfeld 4), der Bau neuer Rollwege, neuer Enteisungsflächen, einer Schneedeponie sowie
sonstiger Nebenanlagen und Entwässerungen.

Mit Schreiben vom 22.05.2023 haben Sie die erste Tektur der 15. Planänderung vom 12.08.2020
übersandt.

Die Stadt Halle (Saale) wurde als Trägerin öffentlicher Belange aufgefordert, zum vorgenannten
Antrag Stellung zu nehmen.

Seitens der Unteren Naturschutzbehörde der Stadt Halle (Saale) wurde noch eine Stellungnahme
zum vorgenannten Vorhaben abgegeben, welche ich Ihnen in Ergänzung der bereits eingereichten
Stellungnahme vom 01.09.2023 mit der Bitte um Berücksichtigung übersenden möchte.
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Die Anmerkungen der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) aus der Gesamtstellungnahme von
Februar 2021 zum Antrag auf die 15. Planänderung des Planfeststellungsbeschlusses für das
Vorhaben „Ausbau des Verkehrsflughafens Leipzig/Halle, Start- und Landebahn Süd mit Vorfeld"
wurden in den Unterlagen der ersten Tektur vom 04.05.2023 in Gänze nicht berücksichtigt. Die
Stellungnahme der UNB vom 09.02.2021 wird daher noch mal angeführt.

Die eingereichten Unterlagen enthalten keine vollständigen Aussagen zu den möglicherweise
betroffenen FFH-Gebieten in der Stadt Halle (Saale). Diese müssen ergänzt werden.

Zum UVP-Bericht (Unterlage 111_1)
Im Punkt 2.4 wird als wichtigstes Merkmal für die Betriebsphase eine Erhöhung der
Flugbewegungszahlen angegeben. Nach der Verkehrsprognose (INTERPLAN, 2020) steigt die
Zahl der Flugbewegungen im Frachtflugverkehr im Planfall 2032 um 8,1 Tsd. Gegenüber dem
Prognosenullfall 2032, die zudem überwiegend nachts stattfinden.

Der Einfluss von Fluglärm in größerer Entfernung wird in Zusammenhang mit den Unterlagen zu
FFH- und SPA-Verträglichkeit thematisiert. Hier wird lediglich das SPA „Saale-Elster-Aue südlich
Halle" aufgrund des Vorkommens zweier auch nachtaktiver Vogelarten in die Argumentation
einbezogen. Weitere FFH-Gebiete und SPA in größerer Entfernung wurden nicht näher betrachtet,
da in Bezug auf diese vorhabenbedingte Auswirkungen von vornherein auszuschließen seien.
Diese Aussage ist durch Fakten zu begründen!

Für die im Zusammenhang mit der Erweiterung des Flughafens -15. PA geplanten Anflugstrecken
ist aus Sicht der Unteren Naturschutzbehörde nicht mit hinreichender Wahrscheinlichkeit
auszuschließen, dass die FFH-Gebiete DE4437-308 „Dölauer Heide und Lindbusch bei Halle" und

DE4437-302 „Porphyrkuppenlandschaft nordwestlich Halle" betriebsbedingt beeinträchtigt werden
können. Aus den Unterlagen geht nicht hervor, in welchem Maße (Überflughöhen, Frequenzen,
Zeiten, Anteil Großraumflugzeuge usw.) die FFH-Gebiete überflogen werden. Vor diesem
Hintergrund ist unter Hinzuziehung der genannten betriebsbedingten Wirkungen eine Vorprüfung
zur Verträglichkeit für beide Schutzgebiete zu ergänzen.

Mit freundlichen Grüßen
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